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Änderung der Verordnung über die Entlöhnung der 
Behördenmitglieder sowie des Staats- und 
Lehrpersonals
(Vom 22. November 2023)

(Erlassen vom Landrat am 22. November 2023)

I.

GS II C/1/1, Verordnung über die Entlöhnung der Behördenmitglieder sowie 
des Staats- und Lehrpersonals (Lohnverordnung, LohnV) vom 28. Juni 2017 
(Stand 1. Januar 2023), wird wie folgt geändert:

Art.  23 Abs. 1 (geändert)
1 Nebenamtliche Richterinnen und Richter haben Anspruch auf ein Sitzungs-
geld von 250 Franken, präsidierende nebenamtliche Richterinnen und Rich-
ter auf ein solches von 300 Franken.

Art.  25 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu), Abs. 2
1 Die Ratsmitglieder haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld von 250 Franken.
1a Pro Halbtag wird maximal ein Sitzungsgeld ausbezahlt. Vorbehalten bleibt 
Absatz 3.
2 Das Sitzungsgeld wird ausgerichtet für:
b. (geändert) Sitzungen des Büros und des erweiterten Büros;

Art.  30 Abs. 1 (geändert)
1 Die Mitglieder der Kantonalen Schlichtungsbehörde haben Anspruch auf 
ein Sitzungsgeld von 250 Franken, das vorsitzende Mitglied auf ein solches 
von 300 Franken.

Art.  31 Abs. 1 (geändert)

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Rekurs- und Anwaltskommissio-
nen (Sachüberschrift geändert)
1 Die Mitglieder der Rekurskommissionen, der Anwaltskommission, der An-
waltsprüfungskommission und die Mitglieder der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld von 250 Franken, die 
nicht vollamtlichen Präsidien auf ein solches von 300 Franken.

Art.  32 Abs. 1 (geändert)
1 Die  Mitglieder  der  übrigen  Kommissionen  haben  Anspruch  auf  ein  Sit-
zungsgeld von 250 Franken.
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II.

GS  II A/2/3,  Landratsverordnung (LRV)  vom 13. April 1994 (Stand 1. Janu-
ar 2022), wird wie folgt geändert:

Art.  133a (neu)

Fraktionen
1 Die Fraktionen erhalten:
a. einen Grundbeitrag von 500 Franken pro Jahr; und
b. einen Beitrag von 50 Franken pro Mitglied und Jahr.

Art.  138a (neu)

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 22. November 2023
1 Der  Fraktionsbeitrag  nach  Artikel  133a  wird  erstmals  für  das  Amtsjahr 
2024/2025 ausgerichtet.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2024 in Kraft.
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